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1.  Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Für einen etwa 50 Meter breiten Streifen nördlich der Bahnlinie Neubrandenburg 

– Pasewalk ist die wurde am 28.09.2017 die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans Nr. 6 „Solarpark Schönhauser Straße“ der Stadt Strasburg 

(Um.) beschlossen.  

Geplant sind hier die Errichtung und der Betrieb einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage zur Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom. Nach den 

derzeitigen Planungen soll die installierte elektrische Leistung bei etwa 750 kWp 

liegen.  

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen arten-

schutzrechtlichen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 

BNatSchG aufgenommen wurden, ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine 

Zulässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen sind insbesondere die direkten Wirkungen 

des Vorhabens auf besonders und streng geschützte Arten sowie die mittelbaren 

Auswirkungen durch stoffliche Immissionen, Lärm und andere Störreize.  

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) werden die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-

schen Vogelarten sowie Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vor-

haben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 

1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Der Vorhabenstandort umfasst einen 50 Meter breiten Streifen nördlich der 

Bahnlinie Neubrandenburg - Pasewalk im Bereich intensiv genutzter Agrarflä-

chen. Erschlossen wird der Geltungsbereich von der L282 über den 2. und den 1. 

Siedlungsweg.  

Östlich schließt der Geltungsbereich an eine Kleingartenanlage an. Die Kleingar-

tenanlage ist durch Heckenstrukturen vom Planungsraum abgegrenzt.  

Im Süden fällt das Gelände zwischen Schienen und Geltungsbereich ab. Dieser 

Bereich wird nicht intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet. Dort hat sich eine 

ruderale Staudenflur mit Gehölzen entwickelt.  

Im Westen verläuft die Landesstraße L282 entlang des Geltungsbereichs.  

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale 

Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27 

(Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes oder eu-

ropäische Schutzgebiete und gesetzlich geschützte Biotope sind im gesamten 

Geltungsbereich nicht vorhanden.  
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Im Rahmen dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird unter Berück-

sichtigung der zu erwartenden Wirkungen nach gutachterlicher Einschätzung da-

her der Geltungsbereich des Bebauungsplans einschließlich eines Zusatzkorridors 

von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes gewählt. Auswirkungen über die-

sen Bereich sind vorhabenbedingt aufgrund des zu erwartenden Wirkgefüges 

nicht ableitbar.  

1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersu-

chung stützen sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz 

gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung“. Folgende 

Themenkomplexe sind bei der Prüfung der Verbotstatbestände zu berücksichti-

gen bzw. zu untersuchen: 

 Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), 

insbesondere Brutvögel 

 die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" ge-

mäß BNatSchG. 

Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

 die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

 deren maximale Wirkreichweiten 

 die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersu-

chungsraumes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG.  

Dabei wird die Ausstattung des Planungsraumes hinsichtlich der Habitatausstat-

tung und Eignung als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung).  

Ausgegangen wird in diesem Fall von der sogenannten worst-case-Betrachtung, 

in welcher das Vorkommen einer Art angenommen wird, wenn die Art im Raum 

verbreitet ist und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden. Das daraus 

abgeleitete Vorkommen kann jedoch größer sein als der reelle Bestand, da nicht 

alle geeigneten Habitatstrukturen tatsächlich besiedelt sind.  

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbe-

standes wird unter Berücksichtigung einer am Maßstab der praktischen Vernunft 

ausgerichteten Untersuchungstiefe abgesehen.  
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Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Er-

kenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 

Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhan-

densein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen. 

Die worst-case-Betrachtung ist in diesem Falle geeignet, um den Sachverhalt 

angemessen zu erfassen. Vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten las-

sen allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatan-

sprüchen sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter 

Arten zu.  

1.4  Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für die eine 

Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden kann und die daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung 

nicht mehr unterzogen werden müssen. 

Dies sind Arten, 

o die im Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß Roter Liste ausgestorben 

oder verschollen sind und deren Auftreten in Mecklenburg-Vorpommern in 

naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

o die auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habi-

tatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z. B. 

Fehlen von für die Arten notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Wälder, 

Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf 

Grund der geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  

Folgend werden alle Arten bzw. Artengruppen aufgelistet, die nach fachlicher 

Einschätzung keine geeigneten Lebensraumbedingungen im Untersuchungsraum 

vorfinden bzw. die in Mecklenburg-Vorpommern generell nur sehr lokale Vor-

kommen aufweisen und deren Vorkommen in keinem räumlichen Zusammen-

hang mit dem Vorhabenstandort stehen. 

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann 

aufgrund der Vorprägung des Vorhabenstandortes ausgeschlossen werden. 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und 

semiaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische 

(Pisces), Meeressäuger und Weichtiere (Mollusca) auszuschließen. 
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Für Säugetiere (Mammalia), wie Haselmaus (Muscardinus avellanarius), und 

Wolf (Canis lupus) sind gegenwärtig keine aktuellen Vorkommen im Bereich des 

Vorhabenstandortes bekannt. Es werden auch keine Lebensräume dieser Arten 

innerhalb des artenschutzrechtlich relevanten Untersuchungsraumes bean-

sprucht.  

Für wassergebundene Kleinsäuger wie Biber und Fischotter ist kein erhöhter Un-

tersuchungsbedarf festzustellen. Sofern der Untersuchungsraum als Habitat die-

ser Arten dient, erzeugt das Vorhaben keinerlei Wirkungen, die eine Gefährdung 

oder Beeinträchtigung der Arten nach sich ziehen würde. Der Anlagenzaun wird 

so ausgebildet, dass ein Durchschlupf und damit die Nutzung des Untersuchungs-

raums weiterhin möglich sind.  

Auch für Fledermäuse (Chiroptera) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter Unter-

suchungsbedarf. 

Vorzugslebensräume von Amphibien, wie Kammmolch (Triturus cristatus), Rot-

bauchunke  (Bombina bombina), Moorfrosch (Rana arvalis), Springfrosch (Rana 

dalmatina), Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae), Wechselkröte (Bufo viri-

dis), Laubfrosch (Hyla arborea), Kreuzkröte (Bufo calamita) und Knoblauchkröte 

(Pelobatos fuscus) innerhalb des geplanten sonstigen Sondergebietes nicht vor-

handen. 

Deren potenzielle Laichgewässer (sonnenexponiertes Gewässer, offene Wasser-

fläche, reich strukturierter Gewässerboden [Äste/Steine, fehlender Fischbesatz]) 

befinden sich außerhalb des Untersuchungsraumes. 

Das Einwandern dieser Tiere in die Vorhabenfläche ist durch die fehlenden Le-

bensräume sowie die derzeitige intensive Nutzung innerhalb des Plangeltungsbe-

reiches nicht zu erwarten. 

Innerhalb der Gruppe der Kriechtiere (Reptilia) kann unter Berücksichtigung der 

Artenliste der in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten nach Anhang 

IV der FFH- Richtlinie eine Betroffenheit der Europäischen Sumpfschildkröte so-

wie der Schlingnatter ausgeschlossen werden.  

Die Zauneidechse besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenra-

sen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Arten (Eisen-

bahndämme, Wegränder), Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie ver-

schiedenste Aufschlüsse und Brachen.  

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut 

drainiertes Substrat, unerwachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageflächen, 

spärlich bis mittelstarke Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen  

wie Steine, Totholz als Sonnenplätze auf.  

Fels- und Erdspalten, vermoderte Baumstubben, selbstgegrabene Röhren oder 

verlassene Nagerbauten dienen als Überwinterungsquartiere.  
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Nach MÄRTENS et. al. (1997) haben Bodentiefe, Vegetationshöhe und Vegetati-

onsstruktur den größten Einfluss auf die Individuenzahlen der Art. Wichtig ist, 

dass die Bodeneigenschaften den Arten das leichte und tiefe Eingraben ermögli-

chen.  

Innerhalb des Plangebietes sind solche Optimal-Habitate nicht vorhanden. 

Die Ackerflächen bieten derzeit aufgrund der hohen Nutzungsintensität und der 

schlechten Habitatausstattung keinen geeigneten Lebensraum für Reptilien. 

Der Bereich der Gleisanlagen ist jedoch als Lebensraum für Zauneidechsen be-

kannt. Auch Waldeidechsen, Rotbauchunken, Blindschleichen und Ringelnattern 

konnten 2016 durch das Fachbüro „Ökologische Dienste Ortlieb/Rostock“ auf 

dem Bahngelände festgestellt werden. Das Einwandern in den Geltungsbereich 

ist auf Grund der hohen Tierzahlen im Bereich des Bahngeländes nicht  gänzlich 

ausgeschlossen. Eine Betroffenheit ist näher zu untersuchen. 

Mögliche Lebensräume von Käfern, wie Breitrand (Dytiscus latissimus), Eremit 

(Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo), Schmalbindiger Breitflügel-

Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus), Hirschkäfer (Lucanus cervus) oder Ment-

rie´s Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) befinden sich nicht im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans.  

Durch das Nicht-Vorhandensein von Vorzugslebensräumen der genannten Käfer-

arten, kann eine Beeinträchtigung dieser Arten durch das geplante Vorhaben 

ausgeschlossen werden. 

Schmetterlinge (Lepidoptera), wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), der 

Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwärmer (Pro-

serpinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen. Diese 

geeigneten Lebensräume sind im Bereich des Vorhabenstandortes nicht vorhan-

den. Die Errichtung und der Betrieb von Solarmodulen auf einer anthropogen 

vorgeprägten Fläche erzeugen keinerlei Wirkungen auf diese Arten. Eine Beein-

trächtigung dieser Arten durch das geplante Vorhaben kann dementsprechend 

ausgeschlossen werden. 

Avifauna 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Ausstattung des Planungsraumes er-

folgt für die Europäischen Brutvogelarten die Ermittlung des Artenbestandes auf-

grund eines für die jeweiligen Arten geeigneten Lebensraumpotentials.  

Eine Betroffenheit von aquatischen oder semiaquatischen Vogelarten wie z.B. 

Eisvogel (Alcedo atthis), Haubentaucher (Podiceps cristatus), Lachmöwe (Larus 

ridibundus), Rohrdommel (Botaurus stellaris) Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porza-

na) kann ausgeschlossen werden.  

Schilfröhrichte, Landungsbereiche von Gewässern oder offene Wasserflächen 

werden vorhabenbedingt nicht in Anspruch genommen. Auswirkungen auf diese 

Artengruppen können demnach nicht abgeleitet werden.  
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Deren Lebensräume liegen außerhalb des Wirkbereiches des Vorhabens. Zu be-

werten ist somit der Bestand an Brutvögeln im Bereich offener und halboffener 

Lebensräume.  

Das Vermeidungskonzept sieht den Erhalt sowie die Wahrung eines ausreichend 

großen Abstandes von Gehölzflächen vor. Damit wird gewährleistet, dass Nist-

stätten für Buntspecht, Blaumeise, Kohlmeise und Star Amsel, Neuntöter, Blut-

hänfling, Dorngrasmücke, Gartengrasmücke und Klappergrasmücke vollständig 

unbeeinträchtigt bleiben. Insofern kann eine Betroffenheit von Gehölzbrütern 

vorhabenbedingt ausgeschlossen werden. 

Zu bewerten ist der Bestand an Brutvögeln im Bereich offener Lebensräu-

me.  Zu den Offenlandbrütern zählen Feldlerche, Fitis, Goldammer, Grauammer, 

Jagdfasan, Schwarzkehlchen und Sumpfrohrsänger. 

Für alle potenziell vorkommenden Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brut-

stätte nach Beendigung der Brut. Planungsrelevant sind also ausschließlich vari-

able Niststätten der Offenlandbrüter. 
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2. Wirkungen des Vorhabens 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Baubedingte Wirkungen sind grundsätzlich möglich, beschränken sich jedoch auf 

die Errichtungsphase und sind damit temporär. Im Rahmen der örtlichen Besich-

tigung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der naturschutzfachliche 

Wert der Vorhabenfläche gering ist. 

Es ist während der Bauphase insbesondere mit vermehrtem Maschinenlärm auf-

grund der Bautätigkeit sowie mit einer erhöhten Anwesenheit von Montageperso-

nal zu rechnen.  

Zur optimierten Exposition und Aufständerung der Module/Funktionseinheiten 

werden standardisierte, feste Gestelle eingesetzt, welche in den unbefestigten 

Untergrund gerammt werden. Für das Einrammen der Pfosten werden ca. ein bis 

zwei Tage benötigt. Aufgrund der sogenannten Rammfundamente ist eine nach-

haltige Versiegelung des Bodens nicht notwendig.  

Die Module werden anschließend zu Funktionseinheiten zusammen und zu Strän-

gen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Zentralwechselrichter an-

geschlossen werden. Für die Montage und anschließende Verkabelung werden 

etwa zwei Wochen benötigt. 

Für die Verkabelung der Photovoltaikanlage ist das Ausheben von Kabelgräben 

notwendig. Der Bodenaushub wird nach Abschluss der Verkabelungsarbeiten ge-

trennt nach Bodenarten wieder eingesetzt. 

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt die Einzäunung mit einem handelsübli-

chen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz in Höhen zwi-

schen zwei bis drei Metern. 

2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Artrelevante Arealverkleinerungen, Barriere- oder Zerschneidungswirkungen tre-

ten mit dem Vorhaben nicht ein. Die Eingriffsfläche nimmt ausschließlich eine 

bereits anthropogen vorgeprägte, intensiv genutzte Ackerfläche in Anspruch.  

Im Sinne des Biotopverbundes werden Öffnungen in Bodennähe von mindestens 

10 x 20 cm Größe im Höchstabstand von 15 m der Durchschlupf von Kleinsäu-

gern durch die vorgesehene Einfriedung gewährleistet. Beeinträchtigungen auf-

grund von Barrierewirkungen werden dadurch vermieden. 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentli-

chen betriebsbedingten Immissionswirkungen vorhersehbar, die auch nur an-

satzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Über-

schreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Negative Randeinflüsse wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen oder 

Eutrophierungen gehen somit vom Vorhaben nicht aus.  
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3.  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des 

Vorhabens auf Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt 

werden, da diese Arten in hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb 

des Einflussbereichs des Vorhabens vorkommen.  

3.1.2 Tierarten 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebenden Tieren der beson-

ders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen bzw. zu töten 

oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 

zu zerstören (Tötungsverbot). 

Für das Vorhaben ist von einer baubedingten Verbotsverletzung auszugehen, 

wenn die mit dem Bau der in Verbindung stehenden Handlungen voraussehbar 

zur Tötung von Exemplaren einer Art führen.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 

den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Ent-

wicklungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-

erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng 

geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-

, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-

ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot). 

Veränderungen von Aktivitätsmustern, ein höherer Energieverbrauch oder der 

Abzug von Tierarten in ungünstige Gebiete können zu relevanten Störungen füh-

ren und damit den Erfolg der Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Überwinterung 

oder Wanderung gefährden. Dabei ist auch die zeitliche Komponente zu berück-

sichtigen. So sind Störungen nur während der Bauphase relevant. Maßgebend ist 

dabei, ob sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlech-

tert (Erheblichkeitsschwelle).  

Unter einer lokalen Population werden alle Individuen einer Art verstanden, die 

eine Fortpflanzungs- und Überlebensgemeinschaft bilden und einen zusammen-

hängenden, abgrenzbaren Raum gemeinsam bewohnen.  

Der Erhaltungszustand wird dann verschlechtert, wenn sich der Bestand einer 

lokalen Population vorhabenbedingt dauerhaft verringern würde.  
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Sollte ein kurzzeitiges Ausweichen aus dem Störungsfeld möglich sein, sind in 

der Regel keine dauerhaften Auswirkungen auf die Lokalpopulation zu erwarten. 

Der Verbotstatbestand wird entsprechend nicht erfüllt.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zerstö-

rungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 

Zu prüfen sind somit alle Lebens- und Teillebensräume, die von geschützten Ar-

ten aktuell zur Fortpflanzung oder zum Ausruhen genutzt werden. Unter die Be-

griffsdefinition Fortpflanzungs- und Ruhestätte fallen beispielsweise auch alle Be-

reiche, die potenziell diese Funktionen erfüllen können. Damit beinhaltet das 

Zerstörungsverbot auch Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die mit hoher Wahr-

scheinlichkeit wieder besetzt werden. 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-

tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann. 
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Prüfung der Betroffenheit der Zauneidechse  

Auf Grund der fehlenden Versteckmöglichkeiten, Überwinterungs- und Fortpflan-

zungsstätten ist der Geltungsbereich kein Lebensraum für Zauneidechsen. Im 

Jahr 2016 wurden vom Fachbüro „Ökologische Dienste Ortlieb/Rostock“ auf dem 

angrenzenden Bahngelände >1700 Exemplare der Zauneidechse und auch 

Waldeidechsen, Rotbauchunken, Blindschleichen und Ringelnattern konnten fest-

gestellt werden.  

Vermeidung  

Bei der Durchführung der Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis zum 30. 

September eines Kalenderjahres ist bahnseitig ein Reptilienschutzzaun zu errich-

ten, welcher ein Eindringen von Zauneidechsen wirkungsvoll verhindert. Dieser 

Zaun ist im Rahmen einer ökologischen Bauüberwachung (durch ein hierfür qua-

lifiziertes Fachbüro für Natur und Artenschutz) errichten zu lassen. Die Funkti-

onsfähigkeit dieses Zaunes ist während der gesamten Bauzeit sicher zu stellen. 

Das Fachbüro ist der UNB rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten schriftlich zu 

benennen. 

 
Art:   

Zauneidechse (Lacerta agilis)  

 
Schutzstatus 

 Anhang IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

 
Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
Ursprünglich ist die Art als ein Waldsteppenbewohner zu bezeichnen, der in Mitteleuropa durch die nacheiszeitliche Wieder-
verwaldung zurückgedrängt wurde. Heute werden naturnahe bzw. anthropogen gestaltete Habitate wie Dünengebiete, Hei-
den, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen, Ruderalfluren, Abgrabungsflä-
chen und Brachen als Lebensraum bevorzugt. 

Vorkommen: 

- in Mecklenburg- Vorpommern flächendeckend 

 Gefährdungsursachen: 

- Beseitigung von Ökotopen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten etc.  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

    nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Das Vorkommen der Zauneidechse konnte auf dem Bahngelände nachgewiesen werden. Innerhalb des Geltungsbereichs 

befinden sich keine Habitate. 
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Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- die Bauphase findet außerhalb des Aktivitätszeitraums der Zauneidechse statt, sodass das Einwandern innerhalb dieses 

Zeitraums ausgeschlossen ist 

-  bei der Durchführung der Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis zum 30. September eines Kalenderjahres ist bahnsei-

tig ein Reptilienschutzzaun zu errichten 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

  

       Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung    

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Die Bauzeit findet außerhalb des Aktivitätszeitraums der Zauneidechse statt. Das Einwandern ist demnach innerhalb dieses 
Zeitraums ausgeschlossen. Überwinterungshabitate befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. 
Sollte sich der Baubeginn verschieben, ist entlang des südlichen Baufeldes ein Folienschutzzaun aufzustellen. Dieser verhin-
dert das Einwandern in den Geltungsbereich während der Bauzeit. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich keine Überwinterungs- oder Fortpflanzungshabitate. Die 
Bauzeit findet außerhalb des Aktivitätszeitraums der Zauneidechse statt. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich keine Lebensräume von Reptilien. Die Bauzeit findet 
außerhalb des Aktivitätszeitraums der Zauneidechse statt.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 

der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vorkom-

mende Vogelarten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). 

Nach Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wild le-

benden Vogelarten, die in Europa heimisch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „beson-

ders geschützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Darüber hinaus 

werden einige dieser Arten zugleich als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen 

(vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vo-

gelschutz-Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstörung oder Be-

schädigung von Nestern und Eiern sowie jegliche Störung während der Brut- und 

Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entspre-

chend gilt auch das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnli-

che Handlungen zu stören. 

Berücksichtigt man die Ausstattung des Planungsraumes so bleibt generell fest-

zuhalten, dass dieser anthropogenen Belastungen ausgesetzt ist. Es ist grund-

sätzlich mit einem störungsunempfindlichen Artenspektrum der Brutvögel der 

Gehölzbrüter sowie Offenlandbrüter zu rechnen.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der Bau der 

geplanten Photovoltaikanlage bzw. etwaiger Nebenanlagen voraussehbar zur Tö-

tung von Exemplaren einer Art führt.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 

den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Ent-

wicklungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-

erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-

tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann.  

Entscheidend ist der konkrete Standortbezug, das heißt die unmittelbare Flä-

cheninanspruchnahme von möglichen Brutrevieren mit variablen oder festen 

Niststätten von europäischen Vogelarten.  

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG 
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Brutvogelarten der Offenlandbereiche 

Artengruppe: Bodenbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Feldlerche, Fitis, Goldammer, Grauammer, Jagdfasan, Schwarzkehlchen und Sumpfrohrsänger 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der überwiegend offenen Habitaten  
- jährlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
 
Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume, Intensivierung der Landwirtschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

      nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Untersuchungsraum befinden sich Flächen für Bodenbrüter. Durch die regelmäßige Bodenbearbeitung handelt es sich 

jedoch um unterentwickelte Lebensräume. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: mäßig 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit im Oktober, die Bauzeit wird circa einen Monat betragen 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Eine Beseitigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt nicht. Nach Beendigung der Bauarbeiten kann 

der Vorhabenstandort wieder als Bruthabitat genutzt werden. Die Vegetationsdecke kann erhalten werden. Die Bauzeit liegt 

außerhalb der Brutzeit. Sollte sich der Baubeginn verschieben ist unmittelbar vorher eine Kartierung der Fläche durchzufüh-

ren.   

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die angrenzenden Nutzungen handelt es sich bereit um ein störungsunempfindlicheres Artenspektrum. Die Errich-

tungsphase findet außerhalb der Brutperiode ab Oktober  statt. Die Bauzeit wird circa einen Monat betragen.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das Ein-

treffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Für die Planung ist ein bereits anthropogen vorbelasteter Standort vorgesehen. 

Hochwertige Außenbereichsstandorte mit einer hohen Bedeutung für den Arten-

schutz werden nicht beansprucht.  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach dem § 44 Abs. 1 BNatSchG findet 

die Bauzeit außerhalb der Brutperiode statt oder es wird unmittelbar vor Baube-

ginn eine Kartierung durchgeführt.  

Eine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Bodenbrütern in der Bau-

phase lässt sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten baulichen Anla-

gen unter der Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen und vor-

heriger Kartierung nicht ableiten. 

Die Einfriedung der Anlage soll im Sinne des Biotopverbundes darüber hinaus so 

gestaltet werden, dass für Klein- und Mittelsäuger keine Barrierewirkung besteht. 

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öff-

nungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchstabstand 

von 15 m gewährleistet.  

Bei der Durchführung der Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis zum 30. 

September eines Kalenderjahres ist bahnseitig ein Reptilienschutzzaun zu errich-

ten, welcher ein Eindringen von Zauneidechsen wirkungsvoll verhindert. Dieser 

Zaun ist im Rahmen einer ökologischen Bauüberwachung (durch ein hierfür qua-

lifiziertes Fachbüro für Natur und Artenschutz) errichten zu lassen. Die Funkti-

onsfähigkeit dieses Zaunes ist während des gesamten Bauzeitraumes sicher zu 

stellen. Das Fachbüro ist der UNB rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten schrift-

lich zu benennen. 

4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) sind unter Berücksichtigung der Standortgegebenheiten nicht er-

forderlich. 
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5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulassung ei-

nes Vorhabens durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 

1 Nr. 1 - 4 BNatSchG gefährdet ist. Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen 

Bewertung ist es zu prüfen, ob sich die vorhersehbaren Wirkungen mit entspre-

chenden Empfindlichkeiten der untersuchten Arten überlagern. Im vorliegenden 

Fall wurde entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix untersucht, ob ein dro-

hender Verstoß gegen Artenschutzverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zwingend 

zur Unzulässigkeit der am Standort einer wirtschaftlichen Konversionsfläche ge-

planten Photovoltaikanlage führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der Weich-

tiere, Libellen, Käfer, Falter, Meeressäuger, Fische, Säugetiere, Amphibien und 

Gefäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im Rahmen der Relevanzprüfung 

ausgeschlossen werden. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für Bodenbrüter. Es konn-

te gutachterlich festgestellt werden, dass unter Einhaltung der Maßnahme kein 

Eintreffen von Verbotstatbeständen vorhersehbar ist. 

Großflächige Versiegelungen sind mit dem Vorhaben nicht vorgesehen. Für die 

Artenzusammensetzung und die Artendichte werden sich mit der Umsetzung des 

Vorhabens keine relevanten Änderungen ergeben. Die ökologische Funktion des 

Planungsraumes bleibt aufgrund der geringen Wirkfaktoren des Vorhabens in ih-

rem räumlichen Zusammenhang erhalten. 

Die geplante Errichtung und der Betrieb einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage nördlich der Bahntrasse Neubrandenburg - Pasewalk 

sind mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgeset-

zes vereinbar. Alle möglichen Konflikte in Bezug auf die untersuchten Arten 

können unter Einhaltung der vorgesehenen Maßnahmen ausgeschlossen 

werden. 
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